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Terminhinweise

Wiederholung
Freitag, 10. November, 11 Uhr, Hauptstelle der Stadtsparkasse

München, im Konferenzbereich, 4. Stock, Sparkassenstraße 2

Anlässlich des 850. Geburtstags der Landeshauptstadt München im Jahr
2008 gründet die Stadtsparkasse eine fünfte Stiftung. Über diese Stiftung
und das gesellschaftliche Engagement der Stadtsparkasse im laufenden
Jahr berichten der Verwaltungsratsvorsitzende Oberbürgermeister Christi-
an Ude und der Vorstandsvorsitzende Harald Strötgen in einer Pressekon-
ferenz. Bei diesem Termin stellt der Vorstandsvorsitzende auch das neue
Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse, Marlies Mirbeth, vor, die künftig
für das Privatkundengeschäft zuständig ist.

Wiederholung
Freitag, 10. November, 12 Uhr, Grütznerstube im Rathaus

Bürgermeisterin Christine Strobl verleiht mit Franz Zeyda, Vorstandsspre-
cher der Bank für Haus- und Grundbesitz eG, und Direktor Ulrich Kowa-
lewski, Mercedes Benz Niederlassung München, den „Medienpreis für
Kinder- und Familienfreundlichkeit”. Der Medienpreis ist mit 8.000 Euro do-
tiert und wurde gesponsert von Mercedes Benz, Niederlassung München,
und Bank für Haus- und Grundbesitz eG. Der Preisträger oder die Preis-
trägerin werden am Freitag bekannt gegeben. Die Laudatio hält Edith von
Welser-Ude.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Samstag, 11. November, 11 Uhr, Viktualienmarkt

Bürgermeisterin Christine Strobl spricht beim Faschingsauftakt der Narr-
halla und begrüßt das Faschingsprinzenpaar 2006.

Samstag, 11. November, 11.11 Uhr, Marienplatz

Bürgermeisterin Christine Strobl spricht bei der Vorstellung des diesjähri-
gen Prinzenpaares der Faschingsgesellschaft Würmesia.

Sonntag, 12. November, 11.30 Uhr,

M,O,C, Veranstaltungscenter, Lilienthalallee 40

Bürgermeisterin Christine Strobl übergibt als Schirmherrin der 15. Münch-
ner Spielwies’n dem Kinderschutz und Mutterschutz e.V. ein großes Spiele-
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paket und eine Kindermöbelausstattung von Ikea, Gesamtwert zirka 5.000
Euro. Die Münchner Spielwies’n findet dieses Jahr vom 10. bis 12. Novem-
ber statt.

Dienstag, 14. November, 11 Uhr, Ratstrinkstube

Pressegespräch mit Bürgermeisterin Christine Strobl und Stadtschulrätin
Elisabeth Weiß-Söllner zur Situation des Sports in München. Themen sind
u.a. Vereinsförderung und Gesundheitsförderung durch Sport und Bewe-
gung.

Dienstag, 14. November, 14 Uhr, Grimmstraße 1

Bürgermeisterin Christine Strobl spricht zum 20-jährigen Jubiläum von
TuSch – Trennung und Scheidung – Frauen für Frauen e.V. Der Verein unter-
stützt und berät Frauen bei Trennung und Scheidung.

Bürgerangelegenheiten

Donnerstag, 16. November, 19 Uhr,

Gaststätte „Zunfthaus”, Thalkirchner Straße 76

Bürgerversammlung für den Stadtbezirk 2 (Ludwigsvorstadt - Isarvor-
stadt), Bezirksteil Ludwigsvorstadt/Schlachthofviertel. Zu Beginn der Ver-
sammlung findet eine Multimedia-Präsentation über den Stadtbezirk durch
Hans Podiuk, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Stadtrat, und Alexander
Miklosy, Bezirksausschuss-Vorsitzender, statt. Die Leitung der Versamm-
lung übernimmt der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Stadtrat, Hans
Podiuk.
Bürgersprechstunde

Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden Be-
reichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort: Bau-
referat-Gartenbau und Tiefbau, Kreisverwaltungsreferat-Straßenverkehr,
Münchner Verkehrsgesellschaft-Öffentlicher Nahverkehr, Polizeiinspektion,
Bezirksausschuss und Stadt-Information.

Donnerstag, 16. November, 19.30 Uhr,

Gaststätte „Goldener Stern”, Gartenstadtstraße 6

Sitzung des Bezirksausschusses 15 (Trudering - Riem).
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Meldungen

(teilweise voraus)
Stadt München gewinnt kommunalverfassungsrechtliche Streitigkeit

(9.11.2006) Die Klage von Stadträtin Dr. Evelyne Menges gegen die
Landeshauptsadt München wurde gestern vom Verwaltungsgericht Mün-
chen abgewiesen.
Dr. Menges hatte vor Gericht beantragt festzustellen, dass der Stadtrats-
beschluss vom 25. Januar 2006 über die Einführung einer Zweitwohnungs-
steuer auf einem Ladungsmangel beruht habe und damit die Klägerin in
ihren Mitgliedschaftsrechten als ehrenamtliche Stadträtin verletzt hätte.
Das Verwaltungsgericht München hat hierzu festgestellt, dass ein La-
dungsmangel nicht vorgelegen hat. Die Klage war daher kostenpflichtig
abzuweisen.

Betriebliche Einstiegsqualifizierung Jugendlicher

(9.11.2006) „Ich würde jedem raten, der keinen Ausbildungsplatz mehr be-
kommt, eine EQJ zu machen. Es bereitet einen besser auf das Berufsle-
ben vor und verschafft direkten Einblick in den Berufsalltag”. So fasst ein
Münchner Jugendlicher seine Erfahrungen mit dem Instrument der Be-
trieblichen Einstiegsqualifizierung (EQJ) zusammen, über das er einen
Ausbildungsplatz als Bürokaufmann gefunden hat.
EQJ ist als Brücke in die Ausbildung angelegt. Nach Möglichkeit sollen die
sechs bis zwölf Monate dauernden Praktika im gleichen Betrieb als Be-
rufsausbildung fortgesetzt werden. Auch vielen Münchner Jugendlichen
gelingt es nicht, nach der Schule ihren Wunsch nach einer Berufsausbil-
dung zu realisieren. Wichtiges Ziel der Arbeitsmarktpolitik der Stadt Mün-
chen ist es jedoch, dass Schulabgänger eine berufliche Perspektive haben
und in Ausbildung und Beschäftigung kommen. Daher hat sich das Referat
für Arbeit und Wirtschaft an der Untersuchung des betriebsorientierten
Ansatzes der Einstiegsqualifizierung in München beteiligt.
Dr. Reinhard Wieczorek, Referent für Arbeit und Wirtschaft, stellt fest:
„Die Ergebnisse der Untersuchung sind sehr ermutigend. Der Großteil der
jungen Menschen konnte sich über EQJ eine Perspektive erarbeiten und
eine Berufsausbildung antreten. Darüber hinaus wurden über das Pro-
gramm bislang nicht ausbildende Betriebe aktiviert. Ich begrüße es ange-
sichts der guten Erfolge, dass das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales inzwischen das Programm bis Ende 2008 verlängert hat.”
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Datenbasis

Die Agentur für Arbeit München und das Referat für Arbeit und Wirtschaft
haben gemeinsam zum zweiten Mal eine Befragung der Münchner Ju-
gendlichen durchgeführt, die im Agenturbezirk eine Einstiegsqualifizierung
angetreten haben. Im August 2006 wurden an die Jugendlichen Fragebö-
gen versandt, die im Ausbildungsjahr 2005/2006 ein Praktikum absolviert
haben. Von den 309 befragten Jugendlichen haben 150 den Fragebogen
ausgefüllt (Rücklaufquote 49 Prozent).
 Zentrale Ergebnisse

- Das Spektrum der Berufe, in denen die Jugendlichen ihre Praktika
absolviert haben, ist sehr breit. Die befragten Jugendlichen verteilen
sich auf 46 verschiedene Berufe. Bei jungen Frauen waren Bürokauf-
frau, Einzelhandelskaufrau, Kauffrau für Bürokommunikation und
Friseurin die meistgewählten Berufe. Die häufigsten Berufe der jungen
Männer waren Einzelhandelskaufmann, Groß- und Außenhandelskauf-
mann, Kaufmann für Bürokommunikation und Fertigungsmechaniker.

- Die meisten Jugendlichen haben ihr Praktikum in kleinen Betrieben
absolviert: Mehr als die Hälfte von ihnen waren in Betrieben mit maxi-
mal zehn Mitarbeitern.

- Durch EQJ konnten viele nicht ausbildende Betriebe erreicht werden:
In 32 Prozent der Praktikumsbetriebe gab es keine Auszubildenden.

- Beinahe die Hälfte der Jugendlichen (49 Prozent) ist bei Praktikumsbe-
ginn bereits volljährig. Das Durchschnittsalter bei Antritt der Praktika
beträgt 18,27 Jahre.

- Die Praktika wurden frühzeitiger als im Vorjahr besetzt und dauerten
in der Folge länger (durchschnittlich gut neun Monate).

- Unter den Praktikanten befinden sich viele Altbewerber. 46 Prozent
haben die Schule bereits vor mehr als einem Jahr verlassen. Jungen
finden sich unter den Altbewerbern häufiger als Mädchen.

- Der Anteil der Jugendlichen mit normalem Hauptschulabschluss hat
sich gegenüber dem Vorjahr auf 32 Prozent beinahe verdoppelt. Die
Schulabschlüsse verteilen sich wie folgt: 4 Prozent der Jugendlichen
verfügen über keinen Schulabschluss, 32 Prozent über den normalen
Hauptschulabschluss, 26 Prozent über den Qualifizierenden Haupt-
schulabschluss, 31 Prozent über die Mittlere Reife und 7 Prozent über
Fachabitur oder Abitur.

- Die Integration in Ausbildung ist hoch: Vier Fünftel der Jugendlichen
beginnen im Anschluss an das Praktikum eine betriebliche Ausbildung
(53 Prozent Berufsausbildung im Praktikumsbetrieb, 27 Prozent Be-
rufsausbildung in anderem Betrieb).
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- Durch das Programm wurden neue Ausbildungsbetriebe gewonnen:
Gut die Hälfte der bislang nicht ausbildenden Betriebe haben ihre
Praktikanten als Auszubildende übernommen.

- In der Bewertung des Praktikums überwiegt bei den Jugendlichen
Zufriedenheit. Viele betonen in ihren Antworten, dass sie im Betrieb
freundlich aufgenommen und betreut wurden und sie den Beruf gut
kennen gelernt haben. Einige Jugendliche beklagen jedoch die geringe
Vergütung, unbezahlte Überstunden und berufsfremde Tätigkeiten.

92 Prozent der Jugendlichen stimmen der Aussage zu, im Praktikum viel
über den Beruf gelernt zu haben und 78 Prozent geben an, dass sich durch
die Einstiegsqualifizierung ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz erhöht
haben.

Eröffnungstermin Eis- und Funsportzentrum West verschoben

(9.11.2006) Aus Witterungsgründen dauern die Bauarbeiten im Eis- und
Funsportzentrum West länger als geplant. Deshalb verschiebt sich der
Beginn der Eislaufsaison in diesem Sportzentrum auf voraussichtlich
Samstag, 18. November (ursprünglich 11. November).

Bürgerversammlung für den Stadtbezirk 9

(9.11.2006) In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 9 (Neuhausen -
Nymphenburg) lädt Oberbürgermeister Christian Ude am Donnerstag,
23. November, um 19 Uhr in die Pausenhalle der Rudolf-Diesel-Realschule,
Schulstraße 3, 80634 München, zu einer Bürgerversammlung des 9.
Stadtbezirkes ein.
Zu Beginn der Versammlung findet eine Multimedia-Präsentation über den
Stadtbezirk durch Bürgermeisterin Christine Strobl statt. Die Leitung der
Versammlung übernimmt Bürgermeisterin Christine Strobl.
Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein:
1. Radweg über den Rotkreuzplatz
2. Rücksichtsloses Verhalten von Radfahrern im Straßenverkehr
3. Barrierefreier Umbau der S-Bahn-Haltestelle Donnersbergerbrücke
4. Anwohnertiefgarage Donnersbergerstraße
5. Straßenbenennung Birketweg und Nymphenburg Süd
6. Bebauungsplan Nr. 1810 Hanebergstraße – Heilig Geist
7. Hauptbahnhof – Laim – Pasing, Planung der Neubauten, ESV-

Verlagerung
8. Werbetafeln (Konzept)
9. Genehmigung fliegender Bauten
10. Zunehmende Hinterhofbebauung und Vernichtung von Grünflächen
11. Zunehmend geringere Abstandsflächen bei Neubauten – Verringe-

rung des Wohnwerts
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12. Denkmalschutz
13. Nymphenburger Kanal (Algenteppich)
14. Hundekot (Pilotprojekt Gewofag)
15. Baumfällungen
16. Kindergartenplätze
17. Kooperationseinrichtungen
18. Hortplätze
19. Ganztagschulen und Ganztagsbetreuung
20. Schulzentrum Nymphenburg Süd mit Alten- und Servicezentrum
21. Hauptbahnhof – Laim – Pasing und Wohnen im Alter (barrierefreie

Wohnungen und Wohnmodelle)
22. Gemeinschaftsunterkünfte Emma-Ihrer-Straße und Rosa-Luxem-

burg-Platz: Situation der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
(männlich/weiblich), Situation der behinderten Flüchtlinge, Drogen-
problematik in den beiden Unterkünften

23. Schließung des Wohnprojekts in der Rupprechtstraße 19
24. Lilalu
25. Neuhauser Trafo – vorher und nachher
26. Kultur im Stadtbezirk
27. Altes Heizkraftwerk
28. Budget des Bezirksausschusses
29. Jutierhalle und Rohrlegerhalle
30. Veranstaltungen im Stadtbezirk
31. Gaststättenangelegenheiten bei fliegenden Bauten
32. Drehgenehmigungen
33. BA-Satzungsangelegenheiten
Alle Besucher der Bürgerversammlung, die an den Abstimmungen teilneh-
men wollen, werden gebeten, ihren amtlichen Lichtbildausweis mitzubrin-
gen, um sich als Stadtviertel-Bürger ausweisen zu können. Sie erhalten
daraufhin eine Karte, die sie berechtigt, an allen Abstimmungen mitzu-
wirken. 
Die von der Bürgerversammlung angenommenen Anträge werden im
Wortlaut in der Geschäftsstelle Nord der Bezirksausschüsse 9, 10, 11 und
24, Hanauer Straße 91 a, 80993 München, für die Öffentlichkeit ausgelegt.
Ebenfalls kann in der Geschäftsstelle die Stellungnahme des Stadtrates
beziehungsweise des Bezirksausschusses zu den Anträgen eingesehen
werden.
Bürgersprechstunde

Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden Berei-
chen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort: Baurefe-
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rat-Gartenbau und Tiefbau, Kreisverwaltungsreferat-Straßenverkehr,
Münchner Verkehrsgesellschaft-Öffentlicher Nahverkehr, Polizeiinspektion,
Bezirksausschuss und Stadt-Information.

Infoabend „Schönheitsreparaturen – eine Pflicht der Mieter?“

(9.11.2006) Auf einem Infoabend im Bauzentrum München am Mittwoch,
15. November (ab 18 Uhr), erläutert Rechtsanwalt Stefan Ackermann vom
Mieterverein München e.V. die wichtigsten Gerichtsurteile der letzten Jah-
re zum Thema „Schönheitsreparaturen” in Mietwohnungen. Er gibt einen
Leitfaden, der eine Prüfung von Mietvertragsklauseln auf Wirksamkeit er-
laubt. In den letzten zwei Jahren wurde in den Medien mehrfach über Ur-
teile des Bundesgerichtshofes zum Thema „Schönheitsreparaturen” be-
richtet. Dabei wurden durch die Rechtsprechung auch Klauseln in vielen
Standardmietverträgen für unwirksam erklärt. Eine Fragerunde schließt
den Infoabend ab. Der Eintritt ist frei.
Das Bauzentrum München in der Messestadt Riem bietet Bauprodukt-
ausstellung, Vorträge, Fachseminare, Sonderveranstaltungen und berät
kostenlos zu allen Fragen rund ums Bauen und Wohnen. Die Adresse des
Bauzentrums München ist die Willy-Brandt-Allee 10 in der Messestadt
Riem (U2, Haltestelle Messestadt West, von dort nur fünf Minuten aus-
geschilderter Fußweg; mit  der S2 bis Haltestelle Riem, dort umsteigen
in Bus 190 bis Messestadt West; mit dem Auto über die A94, Ausfahrt
München-Riem oder Feldkirchen-West, Parkhaus direkt hinter dem Bau-
zentrum).
Hinweis: Das Bauzentrum München ist nicht mit dem Bauzentrum Poing
zu verwechseln, das sich in der Nachbarschaft einige Kilometer weiter
ostwärts befindet und eine Fertighausausstellung beherbergt.
Im Internet ist das Bauzentrum über die Adresse www.muenchen.de/
bauzentrum zu erreichen, telefonisch unter der Telefonnummer 50 50 85.
Unter dieser Nummer kann man sich auch über die umfangreichen Be-
ratungs- und Veranstaltungsangebote des Bauzentrums München infor-
mieren.
Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr; Sonn- und
Feiertag geschlossen. Während der regulären Öffnungszeiten haben die
Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich in der ständigen Aus-
stellung über Produkte und  Dienstleistungen rund ums Bauen zu informie-
ren. Im Rahmen von Sonder- oder Fremdveranstaltungen (wie zum Bei-
spiel bei Raumanmietungen) kann das Bauzentrum München aber auch
weiterhin an Sonn- und Feiertagen genutzt werden.

http://www.muenchen.de/bauzentrum
http://www.muenchen.de/bauzentrum
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Ein bayerisch-brasilianischer Shakespeare im Münchner Volkstheater

(9.11.2006) „Otelo – o alemão do Brasil“ wird im Münchner Volkstheater
am Dienstag, 14. November, und Mittwoch, 15. November, jeweils um
20 Uhr gespielt. Der brasilianische Dramaturg Gustavo Bicalho und die
deutsche Regisseurin Lilli-Hannah Hoepner haben die Shakespeare-Vorla-
ge auf das interkulturelle Theater-Projekt „Estranha Visão/Der fremde
Blick” zugeschnitten. Dafür wurden fünf Schauspieler aus Brasilien drei
Monate lang als Stipendiaten in die Villa Waldberta eingeladen, dem inter-
nationalen Künstlerhaus der Stadt München in Feldafing. Sie zeigen, zu-
sammen mit Schülern der Otto-Falckenberg-Schule, den adaptierten
Shakespeare-Klassiker im Münchner Volkstheater, das gleichzeitig mit
dem „Brandner Kaspar” im Gepäck auf Gastspielreise nach Rio geht.
Das Stück wird zweisprachig gespielt, der portugiesische Anteil (zirka 2/3)
wird untertitelt. Die Besetzung:
Otelo – Sebastian Edtbauer (deutsch)
Brabancio – Marcos de Souza (deutsch-brasilianisch)
Desdêmona – Fernanda Oliveira (brasilianisch)
Iago – Arley Veloso (brasilianisch)
Rodrigo – Danilo Rosa (brasilianisch)
Cássio – Marco Massafra (deutsch)
Emília – Mayra Capovilla (brasilianisch)
Bianca –Raoni Garcia (brasilianisch)
Der Eintritt kostet 12 bis 25 Euro. Telefonische Kartenvorbestellungen sind
unter 5 23 46 55 oder bei München Ticket, Telefon 54 81 81 81, möglich.
Otelo, ein junger Bayer, fährt aus geschäftlichen Gründen nach Brasilien.
Er soll dem Unternehmen von Brabancio europäischen „Input” bringen,
was Iago, einem sehr ehrgeizigen jungen Mann, überhaupt nicht passt. Er
hat seit Jahren hart für das Unternehmen gearbeitet und seine eigenen
Vorstellungen davon, was ihm gut tun würde. Und er hält überhaupt nichts
von diesen eingebildeten Europäern, die schon nach zwei Wochen an der
Copacabana zu wissen glauben, was dem Land fehlt.
Otelo hat in seinem Gepäck nicht nur Geschäftspapiere und seine Tracht,
sondern auch den Traum vom „Girl of Ipanema”. Wer weiß, vielleicht findet
er die Frau seines Lebens? Sein deutscher Freund Cássio, der schon seit
langem in Rio wohnt, hat ihm jedenfalls ausführlich von den schönsten
Frauen der Welt erzählt und vom süßen Leben im Postkarten-Paradies!
Otelo fährt mit großen Erwartungen nach Rio und befreundet sich bald mit
seinem Geschäftspartner Brabancio, bei dem er auch gerne zum Abend-
essen gesehen ist. Dort lernt er dessen Tochter Desdêmona kennen und
erzählt ihr von Bayern, vom Schnee und von den Bergen, von deutscher
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Gemütlichkeit und weißen Weihnachten – alles märchenhafte Geschichten
für das Mädchen, das sich daraufhin prompt in den Fremden verliebt.
Brabancio ist nicht nur ein erfolgreicher, stolzer schwarzer Mann, sondern
auch ein typisch brasilianischer Vater, der seine Tochter, seine „Princesa”,
um nichts in der Welt einem Gringo geben würde. Und so heiraten Otelo
und Desdêmona im Geheimen. Iago bekommt davon Wind und sieht seine
Chance gekommen, den verhassten Deutschen los zu werden, ein bis-
schen aufzuräumen in der Firma und seinen eigenen Weg zu machen. Hier
setzt nun die klassische Othello-Geschichte ein: Iago macht Otelo eifer-
süchtig und treibt dieses Spiel als intriganter Strippenzieher gekonnt mit
allen Beteiligten, bis Otelo seine geliebte Desdêmona umbringt und alles
verliert.

Theaterspaß in der Stadtbibliothek Moosach

(9.11.2006) „Vorhang auf!” heißt es am Dienstag, 14. November, um 15
Uhr in der Stadtbibliothek Moosach. Zu Gast ist das Erby-Theater mit
seinem Stück „Puppenzirkus – eine Clowniade”. Mit Puppen, Spielzeugen
und anderen Requisiten lässt ein Clown mit viel Fantasie eine bunte
Zirkuswelt entstehen. Zu diesem Theaterspaß sind Kinder ab vier Jahren
eingeladen. Kostenlose Mitmachkarten sind in der Bibliothek, Hanauer
Straße 61a, erhältlich. Kartenreservierungen werden unter 1 40 13 29 ent-
gegengenommen.

Musikalische Lesung in der Stadtbibliothek Laim

(9.11.2006) Für Kinder ab vier Jahren findet am Dienstag, 14. November,
um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Laim die musikalische Lesung „Ritter
Rost und das Gespenst“ mit Patricia Prawitt statt. Ritter Rosts Ritter-
patent droht abzulaufen – so lautet die Nachricht von König Bleifuß dem
Verbogenen. Nun muss Rost in einem Ritterturnier mit Kuhmistweitwurf
sein Können unter Beweis stellen. Derweil genießt Hausdrache Koks das
Alleinsein auf der Burg, stellt viel Unsinn an und freundet sich mit einem
Gespenst an, das neu in der Gegend ist und Anschluss sucht. Kosten-
lose Eintrittskarten gibt es an der Information der Stadtbibliothek Laim,
Fürstenrieder Straße 53. Telefonische Kartenreservierungen sind unter
1 27 37 33 25 möglich.

Kinderführung im Moriskensaal des Stadtmuseums

(9.11.2006) Unter dem Titel „Zehn kleine Tänzerlein“ führt Dr. Wolfgang Till,
Direktor des Münchner Stadtmuseums, am Dienstag, 14. November, um
16 Uhr Kinder von sechs bis zwölf Jahren durch den Moriskensaal des
Münchner Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz 1. Treffpunkt ist im Foyer.
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Neben Glockenspiel und Münchner Kindl sind die zehn Moriskentänzer
aus dem Alten Rathaus die weithin bekanntesten Wahrzeichen von Mün-
chen. Geschnitzt und farbig bemalt hat sie vor über 500 Jahren der Mei-
ster Erasmus Grasser. Es sind die ersten Figuren, die sich mit Spiel, Tanz
und Musik beschäftigen und nicht mit Heiligen und Herrschern. Das Wort
„Morisken“ verrät den Ursprung des Tanzes. Es kommt von den Mauren,
den „mauros“, jenen Leuten also, die aus Nordafrika in den Süden Spani-
ens kamen und dort Kunst und Kultur zu nie dagewesener Blüte brachten.
Vergleicht man die Morisken mit modernen Formen der populären Unter-
haltung, finden man schnell einen direkten Zugang zum längst vergange-
nen Mittelalter.
Die Führung ist kostenfrei. Der Museumseintritt beträgt für Kinder 2 Euro,
begleitende Erwachsene zahlen 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Die Familien-
karte kostet 6 Euro.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 9. November 2006

Gammelfleisch: Wie können die Kontrollen effizienter werden?

Anfrage Stadträtin Sabine Krieger (Bündnis 90/Die Grünen) vom 4.9.2006

Antwort Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle:

Vor dem Hintergrund des jüngsten Skandals um verdorbenes Fleisch in
einem Münchner Betrieb äußern Sie in der Einleitung Ihrer Anfrage die Ver-
mutung, dass auch die Lebensmittelkontrolle unter dem allgemeinen Spar-
zwang zu leiden hätte und überdies die Verteilung der Kompetenzen ver-
schachtelt sei.
Hierzu möchte ich Ihnen nach Einbindung des Kommunalreferates zu-
nächst Folgendes mitteilen:

Das Budget des Kreisverwaltungsreferats, dem unter anderem die Le-
bensmittelüberwachung obliegt, weist im Gegensatz zu anderen Fachrefe-
raten lediglich einen geringen Anteil an Sachausgaben, wie sie etwa beim
Baureferat anfallen, und keinerlei Transferleistungen aus wie etwa beim
Sozialreferat; zudem fallen eigene Einnahmen nur in vernachlässigbarem
Umfang an. Der Beitrag des KVR zur Konsolidierung des städtischen
Haushalts ist daher in überwiegendem Maße aus dem Personalhaushalt
zu bestreiten. Die vielfältigen Aufgaben des Referats wurden dabei zwar
durchaus unterschiedlich gewichtet; angesichts des einzusparenden Ge-
samtbetrags konnte jedoch kein Bereich vollständig ausgenommen wer-
den.
So wurden zwar zur Bewältigung der zusätzlich übernommenen Aufgabe
der Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Jahr
2002 zwei weitere Stellen für Lebensmittelüberwachungsbeamte (LÜB)
geschaffen; gemäß Beschluss des KVA vom 23.07.2002 wurden jedoch
gleichzeitig zwei Planstellen eingespart. Das Personal im Zentralbereich
der Lebensmittelüberwachung, der neben Grundsatzaufgaben auch für
den Vollzug vor Ort koordinierend tätig ist, wurde um 3,5 Planstellen für
Verwaltungsdienstkräfte auf nunmehr 4,5 Stellen reduziert.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass der
Stadtrat letztendlich nur aus Kostengründen von seiner ursprünglichen Ab-
sicht, die lebensmittelrechtlichen Zuständigkeiten des Staatlichen Veterinär-
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amts zugunsten höherer Effizienz auf die Landeshauptstadt München
rückübertragen zu lassen, mit Beschluss vom 20.02.2002 wieder abge-
rückt ist.

Angesichts der Aktualität des Themas erlaube ich mir, bei meiner Antwort
den in der Anfrage verwendeten Begriff „Lebensmittelkontrollen” nicht
eng auszulegen, sondern fasse darunter sowohl die Kontrollen der Le-
bensmittelüberwachung als auch die fleisch- und geflügelfleischhygiene-
rechtlichen Kontrollen der zuständigen Veterinärbehörden zusammen. Die
ständige Aufsicht der Amtlichen Tierärzte/Tierärztinnen bei Schlachtungen
und die Fleischkontrollen und -untersuchungen im Zusammenhang mit die-
sen Schlachtungen hingegen sehe ich nicht als Kontrolltätigkeit im Sinne
der Anfrage.

Zu Ihren Fragen nun im Einzelnen:

Frage 1:

Wie verteilen sich die Zuständigkeiten für die Lebensmittelkontrolle zwi-
schen den städtischen Referaten und staatlichen Behörden?

Antwort:

Hier ist zu unterscheiden zwischen Zuständigkeiten im Vollzug des Le-
bensmittel- und Bedarfsgegenständerechts auf der Grundlage des Le-
bensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB)
und denen im Vollzug des Fleischhygienerechts auf Grundlage des Fleisch-
hygienegesetzes (FlHG).

a) Der Vollzug des Lebensmittelrechts obliegt dem Kreisverwaltungsrefe-
rat. Dazu gehört unter anderem die Überwachung von Lebensmitteln nicht
tierischer Herkunft, außerhalb von EU-zugelassenen Betrieben sowie au-
ßerhalb von registrierten Groß- und Zwischenhandelsbetrieben auch die
Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft.

b) Die Verteilung der Zuständigkeiten im Vollzug des Fleischhygienerechts
ist grundsätzlich geregelt in der Verordnung zur Ausführung des Fleischhy-
gienegesetzes (AVFlHG). Danach führen die „Amtlichen Tierärzte” des
Kommunalreferats Kontrollen in EU-zugelassenen Betrieben durch. Die
„Amtstierärzte” des Staatlichen Veterinäramtes für das Gebiet der Lan-
deshauptstadt München haben die fachliche Aufsicht über die Amtlichen
Tierärzte der Landeshauptstadt. Im Rahmen ihrer Fachaufsicht begleiten
die staatl. Amtstierärzte gegebenenfalls die Amtlichen Tierärzte.
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Werden bei den Kontrollen fleischhygienerechtlich relevante Mängel fest-
gestellt, so gehen diesen zunächst die kontrollierenden Amtlichen Tierärzte
vor Ort nach. Behebt der Betriebsinhaber die Mängel nicht oder nicht aus-
reichend oder sind weitere Anordnungen erforderlich, trifft das Kommunal-
referat die entsprechenden Maßnahmen (z. B. Zwangsgeldandrohungen,
Bußgeldbescheide).

Bei diesen Kontrollen steht die Fleischhygiene im Vordergrund (z. B. Raum-
und Personalhygiene, Eigenkontrolle des Betriebs, Dokumentation des
Warenein- und -ausgangs).

Im Rahmen von Routinekontrollen werden die vorhandenen Waren stich-
probenartig besichtigt. Sofern dabei der Verdacht auf verdorbene Ware auf-
taucht, werden Lebensmittelkontrolleure des Kreisverwaltungsreferats zur
Probennahme zugezogen. Erfolgt eine Verdachtskontrolle, etwa wegen
Hinweises auf eine verdorbene Fleischware, werden die Lebensmittelkon-
trolleure von Anfang an zugezogen. Die Lebensmittelkontrolleure ziehen
Proben und schicken diese zur weiteren Analyse an das Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Sofern das Untersuchungs-
ergebnis weitere Maßnahmen erfordert, werden diese vom Kreisverwal-
tungsreferat eingeleitet.

c) In Groß- und Zwischenhandelsbetrieben, die zwar keine EU-Zulas-

sung benötigen, aber gem. § 11 a der Fleischhygieneverordnung (FlHV)
einer Registrierungspflicht unterliegen, liegt die Zuständigkeit beim Staat-
lichen Veterinäramt für das Gebiet der Landeshauptstadt München, wel-
ches zwar der Regierung von Oberbayern organisatorisch angegliedert,
im übrigen jedoch als staatliche Unterbehörde tätig ist.

Dabei beschränkt sich die Aufgabe des Veterinäramts auf gutachtliche Tä-
tigkeiten; weitergehende Maßnahmen wie die Entnahme von Proben, der
Erlass ggf. erforderlicher Anordnungen, Zwangsmaßnahmen, die Einlei-
tung von Bußgeld- und Strafverfahren usw. obliegt auch in diesem Bereich
dem Kreisverwaltungsreferat.

Frage 2:

Sind die Kompetenzen und Tätigkeiten aller beteiligten Stellen ausreichend
vernetzt?
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Antwort:

Angesichts der aufgrund gesetzlicher Regelungen aufgesplitterten Kompe-
tenzen gestaltet sich die Abstimmung zwischen den jeweils zuständigen
Behörden in der Tat mitunter schwierig. Das Kreisverwaltungsreferat hat
dieses Problem bereits vor Jahren erkannt und verfolgt seitdem alle Mög-
lichkeiten, das Zusammenwirken aller Dienststellen mit Bezug zur Lebens-
mittelüberwachung durch Organisationsänderungen und Verbesserung der
Kommunikation zu optimieren.

So wurden unter dem Eindruck der BSE-Krise im Jahr 2001 Überlegungen
angestellt, alle einschlägigen Kompetenzen in einem „Amt für Lebensmit-
telüberwachung” zusammenzufassen. Da jedoch, wie einleitend darge-
stellt, die Rückübertragung des staatlichen Veterinäramts – und damit das
Kernstück dieser Organisationsänderung – aus Kostengründen nicht wei-
terverfolgt wurde, bestanden für das Projekt einer einheitlichen Überwa-
chungsbehörde keine Realisierungschancen.

Daher wurden zumindest als erster hausinterner Schritt vor wenigen Jah-
ren die für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Bezirksinspektionen
und die ehemalige Gaststättenabteilung organisatorisch zusammenge-
führt. Zudem planen das Kommunalreferat und das Kreisverwaltungsrefe-
rat bereits seit dem Jahre 2005 einvernehmlich, den Amtlichen Tierarzt
zum 01.01.2007 auf das Kreisverwaltungsreferat zu verlagern, um dort den
Vollzug des Lebensmittelrechts zumindest auf städt. Ebene zu bündeln
(vgl. auch die Ausführungen hierzu in der Bekanntgabe im Kommunalaus-
schuss am 15.03.2006 zum Thema „Vogelgrippe”). Die gesetzlich geregel-
ten unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen den für den Binnenmarkt
zugelassenen und den nicht zugelassenen (registrierten) Betrieben, also
einerseits für den städtischen Amtlichen Tierarzt, andererseits für den
staatlichen Amtstierarzt, werden hierdurch jedoch nicht berührt werden.

Schließlich hat das Kreisverwaltungsreferat ein sogenanntes „Pflichten-
heft” entworfen, in dem im Detail die notwendigen Anforderungen an eine
leistungsfähige EDV-Software niedergelegt sind, die ein vernetztes Arbei-
ten aller angeschlossenen Lebensmittelüberwachungsbehörden ermög-
licht. Dieses Pflichtenheft wurde kürzlich vom Freistaat Bayern als Grund-
lage für ein geplantes landesweit einzuführendes einheitliches EDV-Sys-
tem übernommen; die Lebensmittelüberwachung des Kreisverwaltungsre-
ferats wird dieses System als Pilotanwender frühzeitig nutzen können.
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Als ausbaufähig hat das Kreisverwaltungsreferat anlässlich der jüngsten
Vorkommnisse die Kommunikation zwischen staatlichen Stellen wie Veteri-
näramt, Staatsanwaltschaft und Polizei einerseits und den Lebensmittel-
überwachungsbeamten der Bezirksinspektionen andererseits erkannt.
Die Dienstkräfte des KVR arbeiten zwar untereinander gut vernetzt, ihre
Schnittstelle zu staatlichen Behörden kann jedoch aufgrund des geringen
Personalstands im zentralen Bereich unter außergewöhnlichen Bedingun-
gen störanfällig sein. Wie Effektivität und Effizienz dieses Zentralbereichs
optimiert werden können, wird derzeit geprüft.

Frage 3:

Wie viel städtische Mitarbeiter sind derzeit mit der Kontrolle von Lebensmit-
teln beschäftigt?

Antwort:

Beim Kreisverwaltungsreferat sind derzeit 45 Planstellen für Lebensmittel-
überwachungsbeamte im Außendienst, mithin für unmittelbare Kontroll-
aufgaben ausgewiesen. Allerdings stehen diese Dienstkräfte nicht unein-
geschränkt für Überwachungstätigkeiten zur Verfügung, da aufgrund von
Regelungen der EU der Zeitaufwand für Verwaltungstätigkeiten wie z. B.
Dokumentationsaufgaben, darüber hinaus aber auch für die vorbeugende
Beratung von Gewerbetreibenden in den vergangenen Jahren immer mehr
zugenommen hat; dieser Trend ist bislang ungebrochen.

Das Kommunalreferat beschäftigt derzeit (September 2006) sechs nicht
vollbeschäftigte Tierärzte/Tierärztinnen (auf Stundenbasis) und einen voll-
beschäftigten Tierarzt als Amtliche Tierärzte im Sinne des FlHG, die jedoch
neben den fleischhygienerechtlichen und geflügelfleischhygienerechtlichen
Kontrollen in den für den Binnenmarkt zugelassenen Betrieben vor allem
die Aufsicht während der Schlachtungen und gemeinsam mit den Fleisch-
kontrolleuren die Probenentnahmen und Fleischuntersuchungen (ein-
schließlich Laboruntersuchungen) in diesem Zusammenhang wahrneh-
men. Für zwei während des Jahres infolge von Ruhestandsversetzungen
freigewordene Stellen ist das Stellenbesetzungsverfahren eingeleitet, so
dass künftig wieder neun Tierärzte/Tierärztinnen zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus sind – neben dem Verwaltungs- und Laborpersonal – zehn
vollbeschäftigte und elf auf Stundenbasis beschäftigte Fleischkontrolleure
angestellt, deren Aufgaben sich vor allem auf die Mitwirkung bei der
Fleisch- und Trichinenuntersuchungen im Schlachthof sowie bei der Hygie-
neüberwachung erstrecken.
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Frage 4:

Wie laufen die turnusmäßigen Kontrollen ab?

Antwort:

Die Kontrollen der Lebensmittelüberwachungsbeamten des Kreisver-
waltungsreferats erfolgen grundsätzlich unangekündigt. Lediglich bei der
sogenannten Abnahme von Gaststättenbetrieben, d. h. noch vor Erteilung
einer gaststättenrechtlichen Konzession und damit noch bevor der Wirt
erstmals seinen Betrieb aufnimmt, wird ein Besichtigungstermin verein-
bart, anlässlich dessen etwaige Mängel bereits vor Betriebseröffnung be-
seitigt werden.

Die Häufigkeit der sonstigen Kontrollen hängt einerseits vom individuellen
Gefährdungspotenzial des Betriebs, andererseits von der ordnungsgemä-
ßen Betriebsführung ab. Das Gefährdungspotenzial wird ermittelt in einer
für jeden Betrieb nach EU-einheitlichen Kriterien separat zu erstellenden
und fortzuschreibenden Risikoanalyse; davon abhängig sind die ebenfalls
EU-einheitlich als Mindestanforderung vorgegeben Kontrollintervalle, die
zwischen 6 und 36 Monaten betragen können. Ergibt sich anlässlich dieser
Pflichtkontrollen zusätzlicher Übererwachungsbedarf, so wird häufiger
kontrolliert.

Gegenstand der Kontrollen sind
- die behandelten, gelagerten oder in den Verkehr gebrachten Lebensmit-

tel und Bedarfsgegenstände,
- Geeignetheit und Zustand der Räume und Betriebsgegenstände (Bo-

den, Wände, Decken, Be- und Verarbeitungseinrichtungen und -gegen-
stände usw.),

- die Personalhygiene (Kleidung, sanitäre Einrichtungen, Schulungen hin-
sichtlich Hygieneverhalten und Infektionsschutz) sowie

- die Prozesse (Umgang mit der Ware, Lager- und Produktionstempera-
turen usw.).

Nach dem Ergebnis der jeweiligen Kontrolle richten sich die erforderlichen
Maßnahmen wie z. B. die Entnahme von Verdachtsproben, Erlass der not-
wendigen mündlichen oder schriftlichen Anordnungen ggf. verbunden mit
Zwangsmaßnahmen bis hin zu Schließung des Betriebs, Einleitung von
Bußgeld- und Strafverfahren usw.
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Die turnusmäßigen fleischhygienerechtlichen und geflügelfleischhygiene-
rechtlichen Kontrollen in den für den Binnenmarkt zugelassenen Betrieben
durch die Amtlichen Tierärzte laufen wie folgt ab:

Bis auf Termine, bei denen Hygieneschulungen abgehalten werden, erfol-
gen die Kontrollen immer unangemeldet. Die Frequenz der Kontrollen rich-
tet sich nach der Risikobeurteilung durch den amtlichen Tierarzt im Beneh-
men mit dem Staatl. Veterinäramt. Maßstab ist die Güte der Hygienepra-
xis des jeweiligen Betriebs. Derzeit liegt die Kontrollfrequenz bei Zerlege-
betrieben bei mindestens dreimal wöchentlich und bei Verarbeitungsbetrie-
ben bei mindestens einmal monatlich. Die übrigen Betriebe werden minde-
stens einmal im Quartal kontrolliert.

Die amtlichen Kontrollen überprüfen die Eigenkontrolle der Betriebe. Dabei
werden zunächst die nach den einschlägigen umfangreichen Vorschriften
geführten betrieblichen Dokumentationen geprüft und dahingehend verifi-
ziert, ob sie den Betrieb, dessen Betriebsgeschehen und dessen Gege-
benheiten sachgerecht widerspiegeln. Hierfür werden in jedem Fall auch
die Betriebsräume begangen und die betriebliche Hygiene
- der Anlagen (Boden, Wände, Decken, Be- und Verarbeitungseinrichtun-

gen und -gegenstände und dgl.),
- des Personals (Kleidung, Umkleide- und Sozialräume sowie sanitäre

Einrichtungen für das Personal, hygienisches Verhalten des Personals
und dessen Schulungen hinsichtlich Hygieneverhalten und Infektions-
schutz) sowie

- der Produktion (wie das Betriebspersonal in den betrieblichen Einrich-
tungen mit der Ware umgeht; Temperaturen in den Produktionsräumen)

vor Ort inspiziert und protokolliert.

Hinsichtlich Kontrollen in den Tiefkühl- und Gefrierhäusern wird auf Frage 7
verwiesen.

Frage 5:

In wie vielen Fällen wurde in den letzten 2 Jahren verdorbenes Fleisch fest-
gestellt?

Antwort:

Hatten die beim Kreisverwaltungsreferat geführten Probenstatistiken bis
zum Jahr 2004 zumindest noch zwischen Lebensmitteln tierischer Her-
kunft (darunter jedoch nicht mehr zwischen Fleisch bzw. Fleischerzeugnis-
sen, Fisch, Geflügel, sonstigen Lebensmitteln tierischer Herkunft), Lebens-
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mitteln nicht tierischer Herkunft und Bedarfsgegenständen unterschieden,
werden die Proben seit 2005 nur noch getrennt nach Lebensmitteln und
Bedarfsgegenständen erfasst. Innerhalb dieser Produktgruppen wird nach
wie vor jeweils zwischen Plan-, Verdachts- und Vergleichsproben sowie
Beschwerdeproben unterschieden. Eine flächendeckende, auf Fleisch be-
schränkte und nach Beanstandungsgründen (Verderb, Kennzeichnung,
Abweichungen von der Verbrauchererwartung usw.) differenzierte Erhe-
bung beanstandeter Plan-, Verdachts- und Vergleichsproben anhand der
bei den Bezirksinspektionen geführten betriebsbezogenen Akten lässt
sich nicht in einem akzeptablem Zeitrahmen durchführen; eine präzise
Antwort auf Ihre Frage ist dem Kreisverwaltungsreferat daher derzeit nicht
möglich.

Von der Lebensmittelüberwachung des Kreisverwaltungsreferats wurden
im Jahr 462 Lebensmittelproben tierischer Herkunft als Plan-, Verdachts-
oder Vergleichsproben entnommen; davon wurden 143 Proben durch das
begutachtende Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit be-
anstandet. Im Jahr 2005 wurden von 1.844 Proben (Lebensmittel sowohl
tierischer als auch nicht tierischer Herkunft) 308 beanstandet.

Grund dieser Beanstandungen waren jedoch nicht nur Verderb des jeweils
untersuchten Produkts, sondern beispielsweise auch Mängel in der Kenn-
zeichnung, Abweichungen des Produkts von der Verbrauchererwartung
usw.

Die dem Vollzug durch das Kommunalreferat unterliegenden fleischhygie-
nerechtlichen und geflügelfleischhygienerechtlichen Bestimmungen richten
sich schwerpunktmäßig auf die hygienischen Anforderungen in den kon-
trollierten Betrieben und die Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle; in-
soweit wird auf die Antwort zu Frage 4 Bezug genommen.

Die amtlichen Tierärzte/Tierärztinnen haben in den für den Binnenmarkt
zugelassenen Betrieben (ohne Schlachtbetriebe, siehe Einführung in das
Thema) durch ihre Kontrollen in diesem Zeitraum dreimal verdorbenes
Fleisch in Zerlegebetrieben (Ausfall der Kühlung, Verunreinigung durch Kühl-
mittel) festgestellt.

Frage 6:

Wie oft war das die Folge einer turnusmäßigen Kontrolle?
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Antwort:

Mangels entsprechend differenzierter Zahlen (vgl. Antwort zu Frage 5)
lässt sich diese Frage seitens des Kreisverwaltungsreferats derzeit nicht
beantworten.

Beim Kommunalreferat war dies in jedem dieser Fälle, also dreimal, die
Folge.

Frage 7:

Warum ist es bei den turnusmäßigen Kontrollen offenbar sehr schwierig,
verdorbenes Fleisch aufzufinden und aus dem Verkehr zu ziehen?

Antwort:

In den der Überwachung des Kreisverwaltungsreferats unterliegenden
Betrieben besteht keine gesteigerte Schwierigkeit, verdorbenes Fleisch
festzustellen. Sofern die anlässlich der Kontrolle vorgefundene Ware Auf-
fälligkeiten erkennen lässt, werden Verdachtsproben entnommen und dem
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zur Begutachtung
übersandt. Bei offenkundigen Mängeln (sensorische Abweichungen wie
Farbe oder Geruch, tiefgefrorenes Hackfleisch usw.) wird die Ware bis
zum Vorliegen des Gutachtens sichergestellt und damit dem freien Waren-
verkehr entzogen.

In den der Überwachung durch den Amtlichen Tierarzt des Kommunalrefe-
rats unterliegenden Tiefkühl- und Gefrierhäusern ist das Fleisch umhüllt
und verpackt und lagert gefroren bei mindestens minus 18°C auf Paletten,
die bis unter die Decken der turnhallen- bis fußballfeldgroßen Kühlhallen
gestapelt sind. Bei Routinekontrollen kann es daher nur stichprobenweise
überprüft werden. Eine echte Verderbnis im Sinne von Autolyse mit Ge-
ruchsabweichung wird bei tiefgefrorener Lagerung nicht vorkommen. Fest-
stellbar sind Überlagerungen (Überschreitungen des Mindesthaltbarkeits-
datums) und bei zerstörten Verpackungen eventuell Gefrierbrand. Verstöße
werden protokolliert, dem Staatlichen Veterinäramt zur Kenntnis gegeben
und über die Verwaltung weiterverfolgt.

Frage 8:

Trifft es zu, dass von 45 Planstellen im Kreisverwaltungsreferat nur 35 be-
setzt sind?
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Antwort:

Von den 45 für den Außendienst in der Lebensmittelüberwachung vorge-
tragenen Planstellen sind derzeit vier Stellen aufgrund vorzeitiger Ruhe-
standsversetzung nicht besetzt. Eine weitere Stelle ist wegen mutter-
schutzbedingter Abwesenheit der Inhaberin faktisch ebenfalls unbesetzt;
die Vertretung durch eine andere Dienstkraft ist nicht möglich, da es sich
bei den Lebensmittelüberwachungsbeamten um besonders qualifizierte
Angehörige einer eigenen Laufbahn des technischen Dienstes handelt.

Lebensmittelüberwachungsbeamte werden in Bayern ausschließlich durch
den Freistaat und nur in den Jahren und in dem Umfang ausgebildet, in
dem die Lebensmittelüberwachungsbehörden entsprechenden Bedarf an-
melden. Nicht absehbare Personalausfälle wie die vorstehend beschriebe-
nen lassen sich daher erst nach einer Vorlaufzeit von ca. 2½ bis 3 Jahren
kompensieren.

Da die Landeshauptstadt München angehende Lebensmittelkontrolleure
aus Kostengründen frühestens zu einem Zeitpunkt ausbilden lässt, in dem
nachzubesetzende Stellen frei geworden sind, ist bereits jetzt abzusehen,
dass aufgrund bevorstehender regulärer Ruhestandsversetzungen bis
zum Jahr 2008 drei weitere Stellen nicht besetzt sein werden. Zudem sind
zusätzlich zu den bisher auf Grundlage des konkret-individuellen Überwa-
chungsbedarfs der einzelnen Betriebe vorgenommenen Kontrollen EU-
einheitlich vorgeschriebene Pflichtkontrollen wahrzunehmen, deren Inter-
valle sich nach dem jeweiligen theoretischen Risiko in Bezug auf die Le-
bensmittelsicherheit richten (vgl. auch Antwort auf Frage 4); dieses Risiko
ist für jeden Betrieb in einer standardisierten Analyse zu ermitteln und zu
klassifizieren. Der Aufwand für diese Analysen sowie für die sich daraus
ergebenden Pflichtkontrollen einschließlich der damit verbundenen intensi-
ven Aufklärung und Beratung der Gewerbetreibenden bedingt einen weite-
ren Personalbedarf von mindestens vier Planstellen.

Angesichts der beschriebenen ausbildungsbedingten Vorlaufzeit ist daher
die in Ihrer Frage enthaltene Zahl von zehn unbesetzten Stellen zwar noch
nicht heute, jedoch auch ohne weitere Personalausfälle, die schon in Anbe-
tracht der Altersstruktur der Lebensmittelüberwachung nicht ausgeschlos-
sen werden können, unabwendbar spätestens im übernächsten Jahr so-
gar schon überschritten.
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Frage 9:

Wie viel Personal würde die städtische Lebensmittelkontrolle für wirklich
effiziente Kontrollen benötigen?

Antwort:

Wie in der Antwort auf Frage 8 dargestellt, sind vor Ort 49 Dienstkräfte für
die regelmäßige Überwachung auf dem gesetzlich vorgegeben Mindestni-
veau erforderlich. Allerdings setzt diese Zahl voraus, dass einerseits alle
Stellen tatsächlich besetzt sind, dass aber andererseits
über Routinefälle hinaus keine außergewöhnlichen Kontrollaufgaben anfal-
len. Um Einsätze wie bei der aktuellen Kühlhausaffäre ohne Einbußen der
Überwachungsdichte im Ganzen abdecken zu können, reicht auch ein fak-
tischer Personalstand von 49 Einsatzkräften nicht aus. Wie hoch ein zu-
sätzlicher, für die Abwehr außergewöhnlicher Risiken vorzuhaltender Per-
sonalbedarf sein sollte, kann zur Zeit nicht seriös angegeben werden. Hin-
zu kommt, das etwa im ersten Halbjahr 2006 aus kapazitären Gründen
lediglich 50 Prozent der in diesem Zeitraum lt. Risikoanalyse eigentlich not-
wendigen Pflichtkontrollen durchgeführt werden konnten.

Zusätzlich auftretende Ausnahmefälle wie die “Gammelfleisch”-Aktion
erschweren überdies die Kalkulation der notwendigen Zahl an Dienstkräf-
ten sowie der damit verbundenen Kosten.

Frage 10:

Wie hat sich die Zahl der Lebensmittelkontrollen in München entwickelt,
seitdem das Veterinäramt in die Zuständigkeit des Staates abgegeben wur-
de?

Antwort:

Das Veterinäramt für das Gebiet der Landeshauptstadt München ist im
Sommer des Jahres 2001 auf die Regierung von Oberbayern übergegan-
gen. Die Zahl der Lebensmittelkontrollen des Kreisverwaltungsreferats hat
sich in den letzten zehn Jahren entwickelt wie folgt:

 - 1996: 26.996
- 1997: 27.520
- 1998: 27.202
- 1999: 32.655
- 2000: 31.328
- 2001: 30.111
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- 2002: 30.695
- 2003: 26.982
- 2004: 18.733
- 2005: 28.625

Anhand dieser Zahlen lässt sich eine signifikante Auswirkung der organi-
satorischen Zuordnung des Veterinäramts auf die Kontrolldichte des Kreis-
verwaltungsreferats nicht belegen, war aufgrund der ausschließlich gut-
achtlichen Tätigkeit des Veterinäramts (vgl. Antwort auf Frage 1, letzter
Absatz) jedoch auch nicht zu erwarten. Der im Vergleich zum Vorjahr zu
verzeichnende Rückgang der Kontrollzahlen im Jahr 2003 ist auf zu jener
Zeit neu hinzugekommene zeitaufwändige Aufgaben im Zusammenhang
mit der Überwachung der Rindfleischetikettierung und den nunmehr EU-
weit vorgeschriebenen Risikoanalysen zurückzuführen.
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